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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine leitungsgebunde-
ne Schnittstellenanordnung beziehungsweise ein 
Verfahren zum Betreiben einer solchen leitungsge-
bundenen Schnittstellenanordnung zwischen einem 
Host und einem Device gemäß der nebengeordneten 
Patentansprüche.

[0002] In vielen Gebieten der Technik haben sich 
mittlerweile spezielle Schnittstellenstandards ausge-
bildet, damit elektronische Geräte untereinander 
oder mit anderen Geräten kommunizieren können. 
Hierbei sind aus der PC-Technik beispielsweise der 
V.24, RS232, für den Anschluß von Druckern und ex-
ternen Geräten an einen PC beziehungsweise zum 
Beispiel der SCSI-Standard als Schnittstelle, um zu-
sätzliche Einsteckkarten in einem PC zu installieren. 
Einer der neuesten Standards in der PC-Technik, der 
mittlerweile sehr weit verbreitet ist, ist der USB-Stan-
dard, der es ermöglicht, mittels einer seriellen Daten-
übertragung externe Geräte mit einem Host mit ver-
hältnismäßig hoher Übertragungsrate kommunizie-
ren zu lassen, wobei gemäß diesem Standard die 
Verbindung im eingeschalteten Betrieb des Host auf-
genommen werden kann. Auf dem Gebiet der Chip-
karten-Technik hat sich die Schnittstelle u.a. nach 
ISO 7816 durchgesetzt. Diese wird für verschiedens-
te kontaktbehaftete Chipkarten verwendet, sowohl 
für die seit sehr langer Zeit bekannte Telefonkarte, 
die weitverbreitete Krankenkassenkarte als auch die 
im zunehmende Maße eingesetzte Geldkarte.

[0003] Wenn auch die Kosten der Anschaffung von 
Chipkarten im einzelnen im Verhältnis zu sonstigen 
elektronischen Geräten verhältnismäßig gering sind, 
so bestehen mit den inzwischen sehr weit verbreite-
ten Kartenlesegeräten, den sogenannten "Terminals"
bedeutende Werte die man nicht unbedingt durch an-
dere Geräte schnell ersetzen möchte. Im Bereich der 
Chipkarten besteht nunmehr der Wunsch, daß der 
Datenaustausch mit diesen mit einer höheren als der 
nach dem derzeit üblichen ISO-Standard vorzuse-
hen. Hierzu würde sich grundsätzlich zum Beispiel 
eine Datenübertragung gemäß dem USB-Standard 
anbieten. Um nicht alle bisherigen Terminals durch 
neue Terminals zu ersetzen, bietet sich an, entweder 
durch Nachrüsten vorzusehen, daß die Terminals so-
wohl nach dem ISO 7816-Standard als auch nach 
dem USB-Standard arbeiten. Weiterhin kann vorge-
sehen werden, daß zukünftig Chipkarten durch einen 
rein passiven Adapter direkt an die USB-Schnittstelle 
angeschlossen werden, was nicht nur einen Vorteil 
bezüglich der Anschaffungskosten bedeuten kann.

Stand der Technik

[0004] Das nunmehr für den Bereich der Chipkarten 
aufgezeigte Problem stellt sich allerdings in grund-
sätzlicher Weise auch für andere elektronische Gerä-

te dar, die gemäß einem festgelegten Standard mit 
der Umwelt kommunizieren, und für die gewünscht 
ist, daß diese, ohne eine weitere Schnittstelle mit zu-
sätzlichen Kontakten oder ähnlichen vorgesehen 
wird, nach zumindest einem weiteren Standard be-
treibbar sind. D.h., es sollen zwar die mechanischen 
Ausgestaltungen beibehalten werden und von dem 
zusätzlichen Standard die Spezifikationen bezüglich 
Protokoll und elektrischer Parameter gelten. Eine 
erste Lösung auf diesem Gebiet ist aus der WO 
00/16255 A1 bekannt. In dieser ist vorgeschlagen, 
die Kontakte C4 und C5 des achtkontaktigen Chip-
kartenkontaktes gemäß ISO 7816, der für zusätzliche 
Dienste freigehalten wird, für die Leitungen D+ und 
D– gemäß dem USB-Standard vorzusehen. Für den 
sechskontaktigen ISO-Anschluß sind die Kontakte 
C3 und C7 für die USB-Datenleitungen D+ und D–
vorgesehen. Die hier vorgestellte Lösung weist den 
Nachteil auf, daß von vorne herein festgelegt ist, daß
das Terminal für den USB-Standard vorgesehen ist, 
und daß genau die Verwendung der Kontakte vorge-
schrieben ist.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zu-
grunde, eine Schnittstellenanordnung beziehungs-
weise ein Verfahren zum Betreiben einer derartigen 
Schnittstellenanordnung mit leitungsgebundenen 
Schnittstellen vorzusehen, bei der mit geringem Auf-
wand und hoher Flexibilität der Betrieb nach zumin-
dest zwei Standards möglich ist. Diese Aufgabe wird 
erfindungsgemäß mit dem im Patentanspruch 1 vor-
gesehenen Maßnahmen gelöst.

[0006] Dadurch, daß eine Detektionseinrichtung 
vorgesehen ist, die an den zumindest drei Signallei-
tungen eine hostseitige Schnittstellenkonfiguration 
ermittelt, kann über die Einstelleinrichtung die de-
viceseitige passende Schnittstellenkonfiguration ein-
gestellt werden.

[0007] Dadurch, daß die Detektionseinrichtung zu-
mindest zwei vorbestimmte Leitungen zur Übertra-
gung eines ersten und eines zweiten Betriebspoten-
tials überwacht, kann auf vorteilhafte Weise über den 
zeitlichen Bezug zwischen dem Ansteigen eines Be-
triebspotentials zum Auftreten eines Rücksetzsigna-
les der hostseitig vorgesehene Standard ermittelt 
werden. Dadurch, daß weiterhin mittels der Detekti-
onseinrichtung überprüfbar ist, mit welchem Wider-
standswert die Signalleitungen hostseitig abge-
schlossen sind, ist die funktionelle Zuordnung der Si-
gnalleitungen deviceseitig möglich.

[0008] Durch die angegebenen Maßnahmen ist in 
bevorzugter Weise ein wahlweiser Betrieb nach dem 
chipkartenüblichen ISO-Standard und dem 
USB-Standard möglich.
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Ausführungsbeispiel

[0009] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung im einzelnen beschrieben.

[0010] Es zeigen:

[0011] Fig. 1 eine Prinzipherstellung der Schnitt-
stellenanordnung,

[0012] Fig. 2 Einzelheiten der in Figur dargestellten 
Schnittstellenanordnung,

[0013] Fig. 3 typische Signalverläufe auf den 
Schnittstellenleitungen beim ISO-Standard,

[0014] Fig. 4 typische Signalverläufe der Schnitt-
stellenleitung bei Verwendung des USB-Standards 
eines ISO und USB-fähigen Hostes,

[0015] Fig. 5 Signale auf den Schnittstellenleitun-
gen eines nur USB-fähigen Hostes,

[0016] Fig. 6a und Fig. 6b Chipkartenkontakte ge-
mäß ISO 7816,

[0017] Fig. 7 hostseitige und deviceseitige Signal-
leitungsabschlüsse im USB-Low-Speedmodus,

[0018] Fig. 8 hostseitige und deviceseitige Signal-
leitungsabschlüsse im Full-Speedmodus und

[0019] Fig. 9 hostseitige und deviceseitige Signal-
leitungsabschlüsse im USB-High-Speedmodus.

[0020] In Fig. 1 ist ein hostseitiger Schnittstellenan-
ordnungsteil H und ein deviceseitiger Schnittstellena-
nordnungsteil D dargestellt. Es sind Schnittstellenlei-
tungen 4 und 5 dargestellt, wobei mehrere Betriebs-
spannungsleitungen 4 und mehrere Signalleitungen 
5 vorgesehen sind. Dabei sind sowohl für die Be-
triebsspannungsleitungen 4 Betriebsspannungskon-
takte 1 als auch für die Signalleitungen 5 Signallei-
tungskontakte 2 vorgesehen und mit entsprechenden 
Kontakten verbunden, die mit deviceseitigen Leitun-
gen verbunden sind. Die einzelnen Kontakte sind in 
einer Kontaktanordnung K zusammengefaßt. De-
viceseitig sind sowohl die Betriebsspannungsleitun-
gen 4 als auch die Signalleitungen 5 einer Schnittstel-
lenschaltungsanordnung 3 zugeführt. Deviceseitig ist 
weiterhin ein Devicebus 11 vorgesehen, der zumin-
dest eine CPU, ein RAM und ein ROM miteinander 
verbindet und ebenfalls an einer Schnittstellensteue-
rung 7 angeschlossen ist. Die Schnittstellenanord-
nung sorgt dafür, daß eine korrekte Zuordnung der 
Schnittstellenleitungen gemäß dem Standard vorge-
sehen ist. Die Schnittstellenansteuerung 7 paßt die 
Funktionalität des Device D, hier eine Chipkarte an 
den eingestellten Schnittstellenstandard an.

[0021] Gemäß Fig. 2 ist zunächst einmal angenom-
men, daß sowohl hostseitig als auch deviceseitig ein 
Betrieb gemäß zweier Standards vorgesehen ist. 
Dies bedeutet im einzelnen, wenn deviceseitig ge-
mäß eines Ausführungsbeispiels eine Chipkarte vor-
gesehen ist und hostseitig ein Chipkartenlesegerät, 
ein sogenanntes Terminal, vorgesehen ist, daß beide 
gemäß dem bisher üblichen ISO-Standard für Chip-
karten betreibbar sind. Gleichzeitig ist angenommen, 
daß beide Seiten gemäß dem USB-Standard arbei-
ten. Hierzu müssen zwei der Betriebsspannungslei-
tungen 4 eine Betriebsspannung übertragen, das 
heißt, daß eine Leitung für ein erstes Betriebsspan-
nungspotential und eine zweite Leitung für ein zwei-
tes Betriebsspannungspotential vorgesehen ist.

[0022] Weiterhin sind zwei Signalleitungen 5 gemäß
USB-Standard vorgesehen, die Signalleitungen D+ 
und D– darstellen. Da gemäß dem Ausführungsbei-
spiel hostseitig ein Terminal sowohl im ISO-Chipkar-
tenmodus, als auch im USB-Modus betreibbar sein 
soll, ist eine Signalleitung 5R der Signalleitungen 5
zur Übertragung eines Reset-Signals vorgesehen. 
Weiterhin ist eine Signalleitung 5D+ und eine Signal-
leitung 5D– vorgesehen, die die Datenübertragung 
gemäß USB-Standard ermöglichen. Die Signalleitun-
gen 5D+ und 5D– und eine nicht weiter benutzte Sig-
nalleitung 5N sind mit einer hostseitigen Schaltein-
richtung S verbunden. Die Schalteinrichtung S ver-
bindet Widerstände R3 und R4, die am Masse- oder 
an Betriebspotential angeschlossen sind, gemäß
dem jeweilig gewählten Betriebsmodus des 
USB-Standards mit den hierfür vorgesehenen Sig-
nalleitungen D+ und D–. Dies wird später unter Be-
zugnahme auf die Fig. 7 bis Fig. 9 noch im einzelnen 
erläutert. Entsprechend sind deviceseitig Signallei-
tungen vorgesehen, die in einen internen Schnittstel-
lenbus 10 umgesetzt werden.

[0023] Eine Detektorschaltung 8 ist mit den Signal-
leitungen 5 verbunden und ermittelt, unter der Vor-
aussetzung, daß ein Betrieb nach dem USB-Stan-
dard vorgesehen ist, welche der Signalleitungen die 
Leitungen D+ und D– nach dem USB-Standard sind.

[0024] Zur ERläuterung werden die Fig. 7 bis Fig. 9
betrachtet. In Fig. 7 ist dargestellt, daß nach dem 
USB-Standard im "Low-Speedmodus" die Leitungen 
D+ und D– mit dem Widerstand R3 gegen Masse ver-
bunden sind. Der Wert des Widerstandes R3 beträgt 
dabei cirka 15 kOhm + der im USB-Standardspezifi-
kation angegebene Toleranz.

[0025] Gemäß Fig. 2 ermittelt somit die Detektor-
schaltung 8, welche der Signalleitungen 5 mit den Wi-
derständen R3, das heißt mit cirka 15 kOhm abge-
schlossen sind. Wie der Fig. 8 zu entnehmen ist, sind 
im sogenannten "Full-Speedmodus" die gleichen Wi-
derstände mit den Signalleitungen D+ und D– gemäß
der Spezifikation des USB-Standards abgeschlos-
3/9



DE 103 44 852 A1    2005.05.04
sen. Wenn die Detektorschaltung folglich die beiden 
Leitungen D+ und D– gemäß dem USB-Standard, 
was die Leitungen 5D+ und 5D– gemäß Fig. 2 sind, 
ermittelt hat, stellt sich für sie zunächst kein Unter-
schied dar, ob im "Low-Speedmodus" oder im 
"Full-Speedmodus" gearbeitet wird. Gemäß dem hier 
beschriebenen Ausführungsbeispiel unterstellt die 
Detektorschaltung 8 zunächst einmal einer der bei-
den Leitungen 5D+ und 5D–, daß sie die D+-Leitung 
gemäß dem USB-Standard ist. Wird von der Detek-
torschaltung 8 nun ebenfalls der "Low-Speedmodus"
unterstellt, so wird der angenommenen D–-Leitung, 
das ist im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 die Lei-
tung 5D– mittels einer deviceseitigen Schalteinrich-
tung 6 ein Widerstand R2 zugestaltet, der mit der Be-
triebsspannung VCC verbunden ist. Die Detektor-
schaltung 8 versucht somit eine Anordnung, wie sie 
in Fig. 7 dargestellt ist zu erzeugen.

[0026] Stellt nunmehr die Schnittstellensteuerung 7
fest, daß das erwartete Protokoll nicht mit dem über-
einstimmt, was empfangen wurde, bedeutet dies, 
daß die Annahme über D+ und D– falsch vorgenom-
men ist. Gemäß dem beschriebenen Ausführungs-
beispiel wird die USB-Verbindung unterbrochen und 
die Detektorschaltung 8 veranlaßt nun die devicesei-
tige Schalteinrichtung 6, daß die andere Signallei-
tung mit dem Widerstand R2 beschaltet wird. Weiter-
hin kann vorgesehen werden, daß alle übrigen Sig-
nalleitungen mittels der Schalteinrichtung 6 unter-
bunden, das heißt nicht weitergeführt werden.

[0027] Wird von der Detektorschaltung 8 ein 
"Full-Speedmodus" gemäß dem USB-Standard un-
terstellt, so wird sie die deviceseitige Schalteinrich-
tung 6 veranlassen, eine Anordnung herzustellen, 
wie sie in Fig. 8 dargestellt ist. In Fig. 9 sind die ge-
mäß dem USB-Standard vorgesehenen Verhältnisse 
für einen "High-Speedmodus" dargestellt. Das be-
deutet, hostseitig muß mit der D–-Leitung ein 15 
kOhm Widerstand, daß heißt R3, gegen Masse ver-
bunden sein und die Signalleitung D+ muß mit einem 
1,5 kOhm Widerstand gegen die Betriebsspannung 
VCC verbunden sein. Deviceseitig ist vorgesehen, 
daß ein 15 kOhm Widerstand, daß heißt R1, gegen 
Masse verbunden ist. Da eine möglichst hohe Flexi-
bilität gewährleistet werden soll, muß die deviceseiti-
ge Schalteinrichtung folglich so ausgebildet sein, daß
sie jede der Signalleitungen 5 entweder mit einem 
Widerstand R1 gegen Masse oder einem Widerstand 
R2 gegen VCC beschalten kann, um deviceseitig für 
einen USB-Betrieb einen der drei in den Fig. 7 bis 
Fig. 9 dargestellten Modus darstellen zu können. 
Umgekehrt muß hostseitig, das heißt auf Seiten ei-
nes Terminals, wenn es alle drei gemäß USB-Stan-
dard vorgesehenen Modi ermöglicht werden soll, 
ebenfalls mit der Schalteinrichtung S jeder Leitung 5, 
entweder der Widerstand R4 oder der Widerstand 
R3, die jeweils entweder mit der Betriebsspannung 
oder mit Masse verbunden sind, zugeschaltet wer-

den können.

[0028] Zum besseren Verständnis noch einmal zu-
sammengefaßt, wenn der USB-Modus vorgesehen 
ist, werden mittels der Detektorschaltung 8 und der 
deviceseitigen Schalteinrichtung 6 die beiden Leitun-
gen D+ und D–, die an den Schnittstellenkontakten 2
zugeführt werden ermittelt und funktionell weiterge-
führt. Danach legt die Detektorschaltung 8 zunächst 
deviceseitig fest, welche der Leitungen D+ und wel-
che D– ist und läßt die deviceseitige Schalteinrich-
tung die passende Beschaltung vornehmen. Ist die 
vorgesehene Beschaltung falsch, daß heißt das Pro-
tokoll ist nicht wie erwartet, so wird der USB-Betrieb 
unterbrochen, die Beschaltung über die deviceseitige 
Schalteinrichtung 6 vertauscht und der Betrieb erneut 
aufgenommen. Ist im USB-Betrieb der "High-Speed-
modus" gewünscht, so muß zuvor der "Full-Speed-
modus" eingenommen werden. Das heißt ist der 
"Full-Speedmodus" ausgebildet, so stimmen Device 
und Host ab, daß ein Übergang in den "High-Speed-
modus" erfolgen soll. Dies erfolgt gemäß dem 
USB-Protokoll und sowohl Host als auch Device ver-
anlassen, daß über die Schalteinrichtung S hostseitig 
und deviceseitige Schalteinrichtung 6 jeweils die Be-
schaltung gemäß Fig. 9 erfolgt.

[0029] Nunmehr war zuvor angenommen, daß ge-
mäß Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausführungsbei-
spiel hostseitig ein Terminal sowohl für den Betrieb 
gemäß ISO-Chipkartenstandard als auch gemäß
dem USB-Standard vorgesehen ist. Deviceseitig sol-
len ebenfalls beide Betriebsarten möglich sein. Übli-
cherweise erkennen Terminals, die für den Chipkar-
tenbetrieb nach dem ISO-Standard vorgesehen sind, 
daß eine Karte in das Terminal eingelesen wird. Wird 
dies terminalseitig festgestellt, werden zunächst die 
Potentiale für die vorgesehene Betriebsspannung an 
die Kontakte gemäß dem ISO-Standard angelegt. 
Dies bedeutet, daß festgelegt ist, an welchen Kontak-
ten die Betriebsspannung übertragen wird. Entspre-
chend ist gemäß dem in Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel die Detektorschaltung 8 ebenfalls mit 
den dargestellten beiden Betriebsspannungsleitun-
gen 4 verbunden, die gemäß, wie in Fig. 6a und 
Fig. 6b dargestellt ist, für eine Chipkarte mit den Kon-
takten C1 und C5 kontaktiert werden. Mit dem Ein-
schieben einer Karte in das Kartenterminal erfolgt ein 
Anlegen der Betriebsspannung hostseitig, das heißt 
terminalseitig an den Kontakten C1 und C5, das heißt 
die Betriebsspannung wird eingeschaltet. Dies ist so-
wohl in Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt.

[0030] In Fig. 3 ist nunmehr dargestellt, daß ein in 
den beiden gemäß dem Ausführungsbeispiel be-
schriebenen Modi arbeitendes, sogenanntes Du-
al-Terminal vorgesehen ist, das zunächst in einem 
Chipkartenbetriebsmodus nach dem ISO-Standard 
den Betrieb aufnimmt. Das bedeutet, über den Chip-
kartenkontakt C2 (siehe Fig. 6a, Fig. 6b) wird sei-
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tens des Hostes, das heißt des Terminals, ein Reset-
sinal RST über die Leitung 5R in Fig. 2, das bedeu-
tet, einen der Schnittstellensignalkontakte 2 in Fig. 1, 
übertragen.

[0031] Nach einem Ansteigen der Betriebsspan-
nung wird deviceseitig, gemäß dem ISO-Standard für 
Chipkarten im Chip der Chipkarte ein sogenannter 
"interner Poweronreset" PORINT durchgeführt. Das 
heißt innerhalb des Chipkartenchips wird ein hierfür 
notwendiges Signal von 0 auf 1 gesetzt. Ist dies er-
folgt, bevor von Seiten des Terminals das Resetsig-
nal RST übermittelt wird, so erkennt das Device, das 
heißt der Chipkartenchip, daß der Chipkartenmodus 
nach dem ISO-Standard von Seiten des Hostes, daß
heißt dem Terminal, vorgegeben ist. Im Detail wird 
das daran erkannt, daß mit dem Ansteigen des „Po-
weronreset-Signals" PORINT von 0 auf 1 ein internes 
Signal IRES ebenfalls von 0 auf 1 gesetzt wird und 
mit dem Empfang des Resetsignales RST vom Ter-
minal von 1 auf 0 zurückgesetzt wird. Dies bedeutet, 
wenn der Chip einen Signalverlauf IRES zwischen 
den Zeitpunkten TP und TR, ermittelt, wie er in Fig. 3
für IRES dargestellt ist, ist festgelegt, daß ein Chip-
kartenmodus nach dem ISO-Standard zunächst vor-
gesehen ist. Kommt das Resetsignal RST von Seiten 
des Terminals bevor der „Poweronreset" PORINT er-
folgt, so ergibt sich ein interner Verlauf des Signales 
IRES, wie er in Fig. 4 dargestellt ist. Das bedeutet, 
der Zeitpunkt TR liegt vor dem Zeitpunkt TF was dem 
Chip der Detektorschaltung signalisiert, daß seitens 
des Terminals ein USB-Betrieb vorgesehen ist. Ist 
diese Feststellung erfolgt, wird anschließend von De-
tektorschaltung 8 die entsprechenden Leitungen D+ 
und D– ermittelt und über die Schalteinrichtung 6
festgelegt, daß die für den jeweiligen Geschwindig-
keitsmodus geeignete Beschaltung vorgesehen ist.

[0032] Gemäß Fig. 5 ist eine gemäß der Fig. 3 und 
Fig. 4 entsprechende Darstellung gezeigt, die sich 
ergibt, wenn hostseitig ein Gerät vorgesehen ist, das 
nur für den USB-Betrieb vorgesehen ist. Gemäß dem 
USB-Standard ist kein Resetsignal vorgesehen. In ei-
nem solchen Fall würde das Terminal, bzw. der Host 
kein Resetsignal abgeben, das heißt, die mit dem 
Kontakt C2 Signalkontakte 2 verbundene deviceseiti-
ge Signalleitung 5 bleibt durch den kartenseiteig an 
diesem Kontakt angeschlossenem Pull-up-Wider-
stand auf einem hohen Pegel und es ist das Nichtvor-
handensein des Resetsignals explizit detektierbar. 
Deviceseitig wird nach dem Feststellen des Ansteu-
erns einer Betriebsspannung ein „Poweronreset" PO-
RINT durchgeführt. An dem Fehlen des Resetsig-
nalserkennt die Detektorschaltung, daß das Terminal 
nur im USB-Modus arbeitet.

[0033] Gemäß der zuvor erfolgten Beschreibung er-
kennt man, daß für einen Zweimodibetrieb nur die 
Kontakte nach dem ISO-Standard C1, C5 und C2 für 
die Übertragung der Betriebsspannung und des Re-

setsignals notwendig sind. Bei einen achtkontaktigen 
Chipkartenkontaktfeld, wie es in Fig. 6a dargestellt 
ist, stehen die restlichen Kontakte zumindest als Sig-
nalleitungen beziehungsweise als Schnittstellensig-
nalkontakte zur Verfügung. Optional stünde auch des 
Kontakt C6 zur Verfügung. Dieses ist gemäß dem 
ISO-Standard für die Übertragung eines Program-
mierpotentials vorgesehen. Deshalb ist dieser Kon-
takt gemäß Fig. 6a auch mit dem Bezugszeichen 1'
versehen. Da im heute üblichen Betrieb jedoch die 
Programmierspannung auf dem Chip selber intern 
erzeugt wird, und daher die Übertragung eines Pro-
grammierpotentiales in der Regel nicht notwendig ist, 
könnte letztendlich auch der Kontakt C6 für die Sig-
nalleitung zur Verfügung stehen. Entsprechend sind 
bei einem sechskontaktigen Chipkartenkontaktfeld, 
wie es in Fig. 6b dargestellt ist, die Felder C3, C7 und 
gegebenenfalls C6 zur Auswahl bereit.

[0034] Dies bedeutet, daß gemäß der Anordnung 
nach Fig. 1 beziehungsweise Fig. 2 die Detektor-
schaltung 8 alle Signalleitungen 5, die zu den Schnitt-
stellensignalkontakten 2 führen, die die Kontakte C3, 
C4, C7, C8 gegebenenfalls C6 (C3, C6, C7 gemäß
Fig. 6b) repräsentieren, überprüft, welche Beschal-
tung hostseitig vorgesehen ist. Ist dies erfolgt, wird 
eine entsprechende Beschaltung, über die interne 
Schalteinrichtung 6, wie zuvor beschrieben, durchge-
führt.

[0035] In dem zuvor erläuterten Ausführungsbei-
spiel ist der Betrieb unter Verwendung der Kontakte 
für Chipkarten gemäß dem ISO-Standard sowohl in 
dem für die Chipkarten üblichen ISO-Modus als auch 
in dem schnelleren USB-Modus beschrieben.

[0036] Im Rahmen der Erfindung ist jedoch auch 
umfaßt, daß andere mechanische Kontakte und an-
dere Datenübertragungsprotokolle, auf die der allge-
meine Gedanke übertragbar ist, unter die Erfindung 
fallen.

Patentansprüche

1.  Leitungsgebundene Schnittstellenanordnung 

Bezugszeichenliste

1 Schnittenstellenspannungskontakte
2 Schnittstellensignalkontakte
K Kontaktanordnung
3 Schnittstellenschaltungsanordnung
4 Betriebsspannungsleitung
5 Signalleitung
6 Schalteinrichtung (Device)
7 Schnittstellensteuerung
8 Detektorschaltung
10 Interner Schnittstellenbus
11 Devicebus
S Schalteinrichtung (hostseitig)
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mit zumindest drei Signalleitungen (5) zwischen ei-
nem „Host" (H) und einem „Device" (D), einer Detek-
tionseinrichtung (3, 8) und einer Einstelleinrichtung 
(3, 6), wobei die Einstelleinrichtung (3, 6) gemäß ei-
ner von der Detektionseinrichtung (3, 8) hostseitig er-
mittelten Schnittstellenkonfiguration durch die Detek-
tionseinrichtung (3, 8) für eine deviceseitige Schnitt-
stellenanpassung betrieben wird.

2.  Schnittstellenanordnung nach Anspruch 1, wo-
bei die Detektionseinrichtung (3, 8) zumindest zwi-
schen zwei Grundkonfigurationen unterscheidet, die 
zwei verschiedene Schnittstellen-Standards entspre-
chen.

3.  Schnittstellenanordnung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß zumindest zwei vorbe-
stimmte Leitungen zur Übertragung von zumindest 
einem ersten Betriebspotential (VCC) und einem 
zweiten Betriebspotential (GND) vorgesehen sind, 
deren Überwachung von der Detektionseinrichtung 
vorgenommen wird, um die zumindest zwei verschie-
denen Schnittstellen-Standards zu ermitteln.

4.  Schnittstellenanordnung nach Anspruch 2, wo-
bei die zumindest zwei Schnittstellen-Standards der 
USB-Standard und der ISO 7816-Standard sind.

5.  Schnittstellenanordnung gemäß einem der 
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Detekti-
onseinrichtung (3, 8) eine Vorrichtung zum ermitteln 
des Abschlußwiderstandes der zumindest drei weite-
ren Signalleitungen (5) aufweist.

6.  Schnittstellenanordnung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Einstelleinrich-
tung gemäß vorgegebener Schnittstellenkonfigurati-
on zumindest zwei verschiedene Potentiale über je-
weils einen vorbestimmten Widerstand (R1, R2) ver-
bindet.

7.  Schnittstellenanordnung nach Anspruch (1), 
wobei die Detektionseinrichtung (3, 8) einen Span-
nungsdetektor aufweist, der zumindest ein Ansteigen 
eines der Betriebspotentiale von einer ersten Poten-
tialhöhe auf eine zweite Potentialhöhe detektiert.

8.  Verfahren zum Betreiben einer leitungsgebun-
denen Schnittstellenanordnung zwischen einem Host 
und einem Device, für zumindest zwei verschiedene 
Schnittstellen-Standards, bei dem nach einem Kon-
taktieren vom Host (H) mit dem Device (D), das die 
Device (D) zunächst auf zwei vorbestimmten Leitun-
gen das Anliegen einer vom Host zur Verfügung ge-
stellten Betriebsspannung feststellt und dann durch 
Überwachung einer Rücksetzsignalleitung ermittelt, 
für welchen Betrieb der Host gemäß der zumindest 
zwei verschiedenen Schnittstellen-Standards vorge-
sehen ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem keine Än-
derung des Signalpegels auf der Rücksetzsignallei-
tung über vorgegebene Grenzen hinaus festgestellt 
wird und damit dem Host der alleinige Betrieb in der 
ersten der zumindest zwei vorgesehenen Schnittstel-
len-Standards zugeordnet wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem eine Si-
gnaländerung auf der Rücksetzsignalleitung über 
eine vorbestimmte Schwelle festgestellt wird, bevor 
ein internes Rücksetzen im Device erfolgt, wodurch 
dem Host eine Mehrfachstandardeigenschaft zuge-
ordnet wird, und der Betrieb im ersten der zumindest 
zwei Schnittstellen-Standards erfolgt.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem eine Si-
gnaländerung auf der Rücksetzsignaleinrichtung 
über eine vorbestimmte Schwelle festgestellt wird, 
nach dem ein internes Rücksetzsignal des Device 
wirkt, wodurch dem Host eine Mehrfachstandardei-
genschaft zugeordnet wird, und der Betrieb im zwei-
ten der zumindest zwei Schnittstellen-Standards er-
folgt.

12.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem aus 
mehreren zur Verfügung stehenden Datenleitungen 
durch Ermittlung des Abschlußwiderstandes die 
funktionelle Zuordnung gemäß einem ersten Stan-
dard ermittelt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, bei dem nach 
einer funktionellen Zuordnung zweier Datenleitungen 
eine funktionell genauere Zuordnung vermutet wird 
und bei Zutreffen beibehalten und bei Nichtzutreffen 
durch vertauschen der beiden Datenleitungen geän-
dert wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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